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Text 

Artikel 29 

Zur Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der selbständig Erwerbstätigen stellen die 
Vertragsparteien auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit gemäß Anhang VI für Arbeitnehmer und 
selbständig Erwerbstätige sowie deren Familienangehörige insbesondere folgendes sicher: 

 a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
berücksichtigten Zeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie 
für die Berechnung der Leistungen; 

 b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der Vertragsparteien 
wohnen. 


